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S T A D T    K A L K A R Drucksache 10/253
Die Bürgermeisterin

öffentlich 19.05.2016

Az.: FB 2 60-1-2 Kalkar, den 19. Mai 2016

Rat der Stadt    10 Drucksache    

Beschlussvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt

Aufhebung und Neufassung der Satzung der Stadt Kalkar über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Entwässerungssat-
zung -
 Aufhebungsbeschluss
 Satzungsbeschluss

1. Sachverhalt:

Durch Inkrafttreten des geänderten Landeswassergesetzes (LWG) wurde insbesondere der 
bisherige § 61 a LWG a.F. gestrichen. Dieser Paragraph besagte, dass der Eigentümer eines 
Grundstücks im Erdreich oder unzugänglich verlegte Abwasserleitungen zum Sammeln oder 
Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser nach der 
Errichtung von Sachkundigen auf Dichtheit prüfen zu lassen hat. Bei bestehenden Abwasser-
leitungen musste die erste Dichtheitsprüfung spätestens bis zum 31. Dezember 2015 durchge-
führt werden.

Die Einzelheiten zum Vollzug der Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserlei-
tungen regelt nun die auf der Grundlage des § 61 Abs. 2 LWG erlassene Selbstüberwa-
chungsverordnung Abwasser NRW (SüwVO Abw).

Demnach hat der Eigentümer eines Grundstücks weiterhin Abwasserleitungen nach der Er-
richtung oder nach wesentlicher Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu 
lassen.

Innerhalb von durch Rechtsverordnung festgesetzten Wasserschutzgebieten sind Abwasser-
leitungen, die nach dem 1. Januar 1965 errichtet wurden, und bestehende Abwasserleitungen, 
die zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen Abwassers dienen und nach dem 1. Januar 
1990 errichtet wurden, erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2020 prüfen zu lassen. Da 
bisher im Kalkarer Stadtgebiet keine Abwasserleitungen in durch Rechtsverordnung festge-
setzten Wasserschutzgebieten liegen, findet die SüwVO Abw diesbezüglich keine Anwen-
dung. Wird ein neues Wasserschutzgebiet festgesetzt, so sind alle innerhalb dieses Wasser-
schutzgebietes bestehenden Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von 
Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser, erstmals innerhalb von 
sieben Jahren nach der Festsetzung prüfen zu lassen.

Außerhalb von festgesetzten Wasserschutzgebieten orientieren sich die Prüfpflichten an dem 
Gefährdungspotenzial. Bestehende Abwasserleitungen, die zur Fortleitung industriellen oder 
gewerblichen Abwassers dienen, für das Anforderungen in einem Anhang der Abwasserver-
ordnung festgelegt sind, sind erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2020 auf Zustand 
und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Für die Prüfung anderer Abwasserleitungen wird kei-
ne landesweit geltende Frist zur Erstprüfung vorgegeben. Abwasserleitungen, die zur Fortlei-
tung häuslichen Abwassers dienen, sind jeweils nach 30 Jahren einer Wiederholungsprüfung 
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zu unterziehen.

Unabhängig hiervon könnte die Gemeinde von ihrer Satzungsermächtigung (§ 53 Absatz 1e 
Satz 1 Nummer 1 LWG) Gebrauch machen und geringere Prüffristen festsetzen. In Abstim-
mung mit der Musterentwässerungssatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW wird al-
lerdings seitens der Verwaltung vorgeschlagen, lediglich das gesetzlich geforderte Mindest-
maß an Prüfpflichten satzungsrechtlich zu verankern und den Grundstückseigentümer darüber 
hinaus damit nicht zu belasten.

Eine Zusammenstellung der Prüffristen für die Erst- und die Wiederholungsprüfung, die in 
NRW landesweit einheitlich geregelt werden und somit auch durch die Neufassung der Ent-
wässerungssatzung der Stadt Kalkar bestätigt werden, kann der nachfolgenden Tabelle ent-
nommen werden:

Bei Neubauten oder wesentliche Änderungen an der Abwasseranlage

erstmalige Prüfung Wiederholungs-
prüfung

häusliches Abwasser vor der Benutzung 30 Jahre nach der 
Erstprüfung

gewerbliches/industrielles Abwasser vor der Benutzung nach DIN 1986 Teil 
30

Bestehende Abwasserleitungen innerhalb von Wasserschutzgebieten

häusliches Abwasser
erstmalige Prüfung Wiederholungs-

prüfung
Baujahr der Abwasserleitung vor 1965 bis Ende 2015 bis Ende 2045
Baujahr der Abwasserleitung vor 1965 und 
nach vorherigem Recht bereits geprüft

nicht erneut nötig bis Ende 2045

Baujahr der Abwasserleitung nach 1965 bis Ende 2020 bis Ende 2050
Baujahr der Abwasserleitung nach 1965 
und bereits nach vorherigem Recht geprüft

nicht erneut nötig bis Ende 2050

industriell / gewerbliches Abwasser
erstmalige Prüfung Wiederholungs-

prüfung
Baujahr der Abwasserleitung vor 1990 bis Ende 2015 nach DIN 1986 Teil 

30
Baujahr der Abwasserleitung nach 1990 bis Ende 2020 nach DIN 1986 Teil 

30
bereits nach vorherigem Recht geprüft nicht erneut nötig nach DIN 1986 Teil 

30

Bestehende Abwasserleitungen außerhalb von Wasserschutzgebieten

häusliches Abwasser
erstmalige Prüfung Wiederholungs-

prüfung
bereits nach vorherigem Recht geprüft nicht erneut nötig
noch nicht geprüft es ist keine landesweite Frist 

zur Prüfung festgelegt
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Industriell / gewerbliches Abwasser
erstmalige Prüfung Wiederholungs-

prüfung
für das die Anforderungen nach den An-
hängen der Abwasserverordnung gelten

bis Ende 2020 nach DIN 1986 Teil 
30

für das nicht die Anforderungen nach den 
Anhängen der Abwasserverordnung gelten

es ist keine landesweite Frist 
zur Prüfung festgelegt

nach DIN 1986 Teil 
30

Weiterhin ist im Zusammenhang mit der Neuaufstellung der Entwässerungssatzung darauf zu 
verweisen, dass die bisherige Satzung (§ 2, Ziff 5. a.F.) eine Differenzierung der Regenwas-
serkanalisation im Trennsystem hinsichtlich ihrer Inanspruchnahme entweder durch schwach 
oder stark belastetes Niederschlagswasser vorsah. Unter Bezugnahme auf die Drucksache 
10/200 vom 24.11.2015 zur 20. Änderung der Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungs-
satzung der Stadt Kalkar wird seitens der Verwaltung darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens dieses differenzierte Regenwassersystem als nicht 
rechtmäßig eingestuft wurde und daher die Einheitlichkeit der Regenwasserentsorgung im 
Trennsystem auch auf Ebene der neuen Entwässerungssatzung wieder hergestellt werden 
soll.

Im Übrigen findet eine redaktionelle Überarbeitung der gesamten Entwässerungssatzung an 
die Mustersatzung zur Abwasserbeseitigung des Städte- und Gemeindebundes statt.  So wird 
z.B. im § 1 Abs. 1 der Entwässerungssatzung klarstellend aufgeführt, was zur Abwasserbesei-
tigungspflicht der Stadt gehört; im § 8 wird die Vorreinigung von Niederschlagswasser und 
Schlachtabwässern geregelt und § 16 verweist auf Indirekteinleiterüberwachung.

2. Kosten und Deckung der Kosten:

Es entstehen Kosten für die Veröffentlichung der Satzung im Amtsblatt. ie dadurch entstehen-
den Kosten werden durch die Kostenstelle „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (u. a. 
Kosten des Amtsblattes) abgedeckt.
I

3. Beschlussvorschlag:

Die Satzung der Stadt Kalkar über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – vom 14. April 2003 in der Fassung 
der letzten Änderung vom 16. Dezember 2013 wird aufgehoben. 
Die Satzung der Stadt Kalkar über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung – wird in der als Anlage beigefügten 
Fassung beschlossen. 

Dr. Schulz




